
Amtsblatt
des Landkreises Kulmbach

Nummer 17	 24. April	 Jahrgang 2026

BEKANNTMACHUNG	 Gemeinde Ködnitz

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ködnitz
Landkreis Kulmbach

für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern – GO – (BayRS 2020-1-1-I), erlässt die Gemeinde Ködnitz fol-
gende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt
in Einnahmen und Ausgaben mit 	 3.753.000 €

und im

Vermögenshaushalt
in Einnahmen und Ausgaben mit 	 1.319.200 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in 
Höhe von 3.715.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

	 a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A)	 220 v.H.
	 b) für die Grundstücke (B) 	 220 v.H.

2. Gewerbesteuer:	 330 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 600.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Ködnitz, 15. April 2026
Gemeinde Ködnitz
Anita Sack
Erste Bürgermeisterin

Hinweis zur öffentlichen Auslegung:

Die Haushaltssatzung liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeord-
nung samt ihren Anlagen während des ganzen Jahres in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Trebgast, Kulmbacher 
Straße 36 in 95367 Trebgast (Zimmer Nr. 8) zur Einsicht während 
der allgemeinen Geschäftsstunden bereit (§ 4 Bekanntmachungs-
verordnung).

BEKANNTMACHUNG	 Stadt Kulmbach - Stadtwerke

Öffentliche Bekanntmachung
403. Sitzung des Werkausschusses

am Donnerstag, 30.04.2026, 17:00 Uhr
im Konferenzraum (OG 13) der Stadtwerke, Hofer Str. 14, Kulmbach

Die aktuelle Tagesordnung für die o. a. öffentliche Sitzung ist ab so-
fort im Internet unter www.stadtwerke-kulmbach.de auf der Start-
seite einsehbar und liegt in schriftlicher Form an der Telefonzent-
rale der Stadtwerke Kulmbach zur Kenntnisnahme aus.

Kulmbach, 24. April 2026
Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister
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BEKANNTMACHUNG	 Stadt Kulmbach

Öffentliche Zustellung

Hiermit werden durch öffentliche Bekanntmachung, gemäß Art. 15 
Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes (VwZVG), öffentlich zugestellt:

2 Mahnungen vom 14.04.2026 (Aktenzeichen: 0000087886009-57464 
und 0000087887001-57464)

an Herrn Frank Dieter Naumann

Geschäftsführer der PG Alte Spinnerei Kulmbach GmbH
letzte bekannte Privatanschrift:
Bruggwaldstr. 38 a
CH-9008 St. Gallen.

Die Zustellung der Mahnungen erfolgt durch öffentliche Bekannt-
machung, da diese auf andere Weise nicht ausführbar ist. Die Mah-

nungen können von dem Betroffenen gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweisdokumentes mit Lichtbild nach vorheriger Terminverein-
barung unter Tel.Nr. 09221/940-299 bei der Stadt Kulmbach, Stadt-
kasse, Bauergasse 2+4, 95326 Kulmbach, abgeholt werden.

Die Mahnungen gelten zwei Wochen nach Veröffentlichung im 
Amtsblatt des Landkreises Kulmbach als zugestellt (Art. 15 Abs. 2 
Satz 6 VwZVG).

Es wird darauf hingewiesen, dass mit erfolgter Zustellung der Mah-
nungen Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
nachteile entstehen können.

Kulmbach, 14. April 2026
Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister


